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Vorerintlerung. 

» ̂er Beyfall mit welchem der erste Theil selbst 
in St. Petersburg ist aufgenomine» wor-

den, veranlaßte mich, milder Herausgabe des 
zweiten nicht zu eilen, weil derselbe ohnehin be­
stimmt war, außer einer kurzen Geographie, 
hauptsachlich Ergänzungen, Zusätze und nähere 
Erörterungen zu liefern, welche ich aus erbetenen 
Nachrichten oder auch aus gefalteten Urtheilen 
schöpfen zu können Hoffete. Dies ist zugleich eine 
vorlaufige Antwort auf die verschiedentlich an mich 
ergangene Anfrage, was denn eigentlich der zwei-
te Theil enthalten werde, da der erste schon über 
alle oder doch über die wichtigsten Gegenstande 
der russischen Staatsverfassung sich verbreite. 

a » Noch 



I V  Vorerinnerung. 

Noch bis jezt da ich dieses schreite, ist mir 
zwar keine vollständige Beurcheilung des ersten 
Thetls in irgend einer answartigen, den Ton an­
gebenden, Zeitschrift zu Gesicht gekommen; da­
her kan ich auf etwanige Zweifel, Einwürfe 
oderErinnerungen nicht antworten: aber hin und 
wieder hat es mir geglückt, nähere Belehrungen, 
obgleich nicht immer ganz befriedigende, von 
sachkundigen Mannern zu erhalten; überdies ga­
ben mir manche während dem Abdruck und seit der 
Herausgabe des ersten Theils, an das Licht ge­
tretene Schriften, einen erwünschten Anlaß ver­
schiedene Gegenstände genauer zu prüfen, die dar­
über geäußerten Meinungen zu berichtigen, und 
auf solche Art meine Abhandlung der Vollstän­
digkeit etwas näher zn bringen. 

Die für den gegenwartigen Theil bestimm­
ten genauem Erörterungen und weltern Ausfüh­
rungen lassen sich gleichsam unter drey verschie­
dene Gesichtspunkte bringen oder unter drey be­
sondern Gestalten darlegen: und daraus sind also 
drey Kapitel entstanden. Das erste enthält eine 
kurze Geographie, oder eigentlicher eine geogra­
phische Übersicht der jetzigen russischen Gouverne-
menter, in so fern sie zur Kenntniß der Staats­
verfassung gehört: wer vollständigere, und beson­
ders die eigentliche Topographie betreffende, Nach, 
richten verlangt, der muß sie in Erdbeschreibung 
gen, namentlich in der neuesten Ausgabe der 
büschingschen, auch eines Theils in Plescht-

sche-
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schejew s Uebersicht des russischen Reichs, su­
chen. Diesem Kapitel woite ich anfangs eine 
ganz andre Gestalt geben, und mich dabey 
überall ans das erwähnte Werk des Herrn 
Pleschtschejew, als ein sehr brauchbares geogra. 
phisches Handbuch, beziehen; da ich aber nicht 
vermuthell kan, daß sich dasselbe in eines jeden 
deutschen Lesers Händen befindet, so hielt ich es 
für schicklicher, dieses Kapitel in seiner jetzigen 
Form dem Druck zu übergeben, damit es die 
Stelle einer kurzen, doch blos statistischen, Geo­
graphie vertreten kann. — Das zweite Kapitel, 
welches mehr kritisch ist, liefert Bemerkungen über 
etliche neuerlichst herausgekommene, die russische 
Staatsverfassung oder einzele Gegenstände dersel­
ben, betreffende Schriften; aus diesen habe ich 
zuweilen einen kurzen Allszug beifügt, wo ein 
solcher zur nutzbaren Ergänzung meiner Arbeit 
dienlich schien. — Das dritte ist gleichsam eln 
bloßer Nachtrag, in welchem ich zum ersten Theil 
nach der Folge seiner Abteilungen und Abschnit­
te, allerley Ergänzungen, Berichtigungen, Zu­
sätze u. d. g. die sich nicht füglich im vorhergeben­
den zweiten Kapitel anbringen ließen, zusammen 
stelle. 

Da auf solche Art mancher Gegenstand in 
beiden Theilen abgehandelt wird, so achte ich mich 
verbunden, zur Bequemlichkeit der Leser ein 
Hauplreglster beyzusügen, damit man theils eines 
mühsamen Suchens überhoben sey, theils auch 

a z wissen 


